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Neues aus Gesetzgebung & 

Finanzverwaltung 

 
Finanzministerium Bayern: Vertiefte Einbeziehung der Unternehmens-
Compliance in die Steuerprüfung 

Bayern startet ein Pilotprojekt zur Einbeziehung von modernen Compliance-
Systemen der Unternehmen in die steuerliche Betriebsprüfung 

In einem Pilotprojekt soll die Finanzverwaltung in Bayern interne 
Steuerkontrollsysteme von Unternehmen gezielt in die Prüfung einbeziehen. Mit 
den gewonnenen Erkenntnissen sollen die Prüfungsmethoden der Außenprüfung 
weiterentwickelt werden, mit dem Ziel, Steuerprüfungen zukünftig effizienter und 
schneller zu machen. Unternehmen, die sich gegenüber der Finanzverwaltung 
transparent zeigen, sollen von einer schnelleren Abwicklung der Prüfungen und 
damit früheren Rechtssicherheit profitieren. 

In vielen Unternehmen befinden sich derzeit interne Steuerkontrollsysteme im 
Aufbau, um die Einhaltung steuerlicher Pflichten in einem Unternehmen sicher zu 
stellen. Im Rahmen des Pilotprojekts sollen Erkenntnisse über die Wirkungsweise 
von Steuerkontrollsystemen gewonnen und damit die gegenseitige 
Vertrauensbasis gestärkt werden. 

Ziel einer modernen Steuerprüfung soll dabei sein, unternehmensinterne 
Steuerkontrollsysteme zukünftig rechtssicher in Außenprüfungen einbeziehen zu 
können. Dazu müsste das dafür maßgebliche Bundesrecht noch entsprechend 
modernisiert werden. 

Fundstelle 

Finanzministerium Bayern, Pressemitteilung vom 24. Februar 2022. 

 
 
 

  

https://www.stmfh.bayern.de/internet/stmf/aktuelles/pressemitteilungen/24673/
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 03. März 2022 

 
 
Trägt bei einem Wertpapierdarlehen der Darlehensnehmer die 
Kurschancen und -risiken der überlassenen Wertpapiere, so 
spricht dies gegen einen Verbleib des wirtschaftlichen Eigentums 
beim Darlehensgeber (Abgrenzung zum Senatsurteil vom 
18.08.2015 - I R 88/13, BFHE 251, 190, BStBl II 2016, 961). Die an 
die Stelle der darlehensweise ausgereichten Wertpapiere 
getretene Rückübertragungsforderung ist vom Darlehensgeber 
erfolgsneutral mit dem Buchwert der Wertpapiere zu aktivieren. 
Teilwertabschreibungen auf die Rückübertragungsforderung sind 
nicht gemäß § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG außerbilanziell zu 
neutralisieren. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
Für die Frage, ob der Beschäftigungsstaat nach § 10 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 Teilsatz 2 Buchst. c EStG "keinerlei" steuerliche 
Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen im Rahmen der 
Besteuerung dort bezogener Einnahmen zulässt, sind die 
einzelnen Sparten der Vorsorgeaufwendungen getrennt zu 
beurteilen. Vorsorgeaufwendungen, die bei einer 
grenzüberschreitenden Tätigkeit bereits der Beschäftigungsstaat 
im Rahmen der Besteuerung der dort erzielten und im Inland 
steuerfreien Einnahmen zum Abzug zulässt, sind im Rahmen der 
inländischen Besteuerung nicht nochmals als Sonderausgaben zu 
berücksichtigen. 
 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 005/22 
sowie das Urteil X R 11/20 und die im Wesentlichen 
inhaltsgleichen Urteile X R 13/20  und X R 14-16/20 vom 10. 
November 2021. 
 
Ein rückwirkender (einkommenserhöhender) Ansatz von Teilwerten 
bei einer Einbringung zu Buchwerten wegen eines sog. 
Sperrfristverstoßes i.S. des § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG ist 
ausgeschlossen, wenn die vollentgeltliche Übertragung von 
Anteilen durch den Einbringenden an eine Körperschaft innerhalb 
der Sperrfrist im Ergebnis zu einer Aufdeckung der stillen 
Reserven in den zuvor eingebrachten Wirtschaftsgütern führt. 
 

Zum Urteil, siehe auch das teilweise inhaltsgleiche Urteil XI R 
20/19 vom selben Tage. 
 
 
 
 
 

Urteil I R 40/17: 
Wirtschaftliches 
Eigentum und 
Bilanzierung bei 
Wertpapierdarlehen - 
Berechnung des 
Minderungsbetrags 
nach § 20 Abs. 2 Satz 2 
KStG 
 
 
29. September 2021 
 

Urteil X R 28/20: 
Sonderausgaben-
abzug von Vorsorge-
aufwendungen bei 
grenzüberschreiten-
der Betätigung 
innerhalb der EU 
 
 
 
 
27. Oktober 2021 
 

 

 
Urteil XI R 43/20: 
Rückwirkender 
Teilwertansatz nach § 
6 Abs. 5 Satz 6 EStG 
 
 
 
 
 
 
 
18. August 2021 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210019/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210028/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuerliche-entlastung-fuer-vorsorgekosten-bei-steuerfreien-eu-auslandseinkuenften/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210029/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250026/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250027/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210030/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250028/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250028/


4 

Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil IV R 15/19: Grundsätzlich keine Zuordnung der Kapitalbeteiligung 
des Kommanditisten zum notwendigen Sonderbetriebsvermögen II bei 
eigenem Geschäftsbetrieb der Kapitalgesellschaft von nicht ganz 
untergeordneter Bedeutung 
21. Dezember 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil I B 44/21 (AdV): Zur Frage einer (passiven) Entstrickung durch 
Umsetzung des AOA in § 1 Abs. 5 AStG: Zuordnung von 
Wirtschaftsgütern bei sog. personallosen Betriebsstätten 
24. November 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil X R 4/19: Einkommensteuerliche Berücksichtigung von Zahlungen 
zur Wiederauffüllung einer Rentenanwartschaft 
19. August 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil VI R 41/18: Insolvenzverwaltervergütung keine außergewöhnliche 
Belastung - Bekanntgabeadressat bei angeordneter Nachtragsverteilung 
16. Dezember 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil VIII R 8/18: Ausschluss des Abgeltungsteuersatzes nach § 32d Abs. 
2 Nr. 1 Buchst. a EStG bei Darlehensgewährung zwischen 
Personengesellschaften 
23. November 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil VIII R 17/19: Zur steuerlichen Anerkennung einer Innengesellschaft 
bürgerlichen Rechts 
23. November 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil V R 4/21 (V R 41/17): Anforderungen an Preisnachlässe als 
Entgeltminderung 
18. November 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil VI R 29/19: Keine Steuerermäßigung nach § 35a EStG für statische 
Berechnungen eines Statikers 
04. November 2021 
Zum Urteil 

  

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210021/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210020/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210027/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210023/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210025/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210026/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210022/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210025/
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Rechtsprechung im Blog 
 

Gewinne aus der Veräußerung von Kryptowährungen sind 
einkommensteuerpflichtig 

Gewinne, die aus der Veräußerung von Kryptowährungen erzielt werden, sind im 
Rahmen eines privaten Veräußerungsgeschäfts einkommensteuerpflichtig. Dies 
hat das Finanzgericht Köln in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Der Kläger verfügte zu Beginn des Jahres 2017 über zuvor erworbene Bitcoins. 
Diese tauschte er im Januar 2017 zunächst in Ethereum-Einheiten und die 
Ethereum-Einheiten im Juni 2017 in Monero-Einheiten. Ende des Jahres 2017 
tauschte er seine Monero-Einheiten teilweise wieder in Bitcoins und veräußerte 
diese noch im gleichen Jahr. Für die Abwicklung der Geschäfte hatte der Kläger 
über digitale Handelsplattformen entweder Kaufverträge mit Anbietern bestimmter 
Kryptowerte zu aktuellen Kursen oder Tauschverträge, bei denen er eigene 
Kryptowerte als Gegenleistung eingesetzt hat, geschlossen. 

Der Kläger erklärte den aus der Veräußerung erzielten Gewinn von rund 3,4 
Millionen Euro in seiner Einkommensteuererklärung 2017 als Einkünfte aus 
privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 22 Nr. 2, § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
des Einkommensteuergesetzes (EStG). Das Finanzamt setzte die 
Einkommensteuer erklärungsgemäß fest. Der Kläger legte daraufhin Einspruch 
ein. Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, dass bei der Besteuerung 
von Veräußerungsgewinnen aus Kryptowährungen ein strukturelles 
Vollzugsdefizit bestehe und ein Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz 
vorliege. Daher dürften diese Gewinne nicht besteuert werden. Im Übrigen fehle 
es bei Kryptowährungen an der erforderlichen Veräußerung eines 
„Wirtschaftsguts“. 

Richterliche Entscheidung 

Dem folgte das Finanzgericht Köln nicht und wies die Klage ab. 

Ein strukturelles Vollzugsdefizit liege nicht vor. Dieses werde insbesondere nicht 
durch die anonyme Veräußerung begründet. 

Im Übrigen lägen die Voraussetzungen eines privaten Veräußerungsgeschäfts 
vor. Bei den Kryptowährungen handele es sich um „andere Wirtschaftsgüter“ im 
Sinne des § 23 Absatz 1 Nr. 2 EStG. 

Die Qualifikation als Wirtschaftsgut verstoße nicht gegen den 
Bestimmtheitsgrundsatz, da über den Gegenstand des Wirtschaftsguts keine 
Unklarheiten bestünden. Die vom Kläger gehandelten Kryptowerte (Bitcoin, 
Ethereum und Monero) seien verkehrsfähig und selbständig bewertbar. Zudem 
bestehe eine strukturelle Vergleichbarkeit mit Fremdwährungen. 

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. 

Fundstelle 

Finanzgericht Köln, Urteil vom 25. November 2021 (14 K 1178/20); die Revision 
ist beim BFH unter dem Az.: IX R 3/22 anhängig, vgl. die Pressemitteilung vom 
25. Februar 2022. 

 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2021/14_K_1178_20_Urteil_20211125.html
https://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/archiv_2022/25_02_2022/index.php
https://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/archiv_2022/25_02_2022/index.php
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Rückzahlung der Corona-Soforthilfe erhöht die Haftungsquote nicht 

Die Rückzahlung der Corona-Soforthilfe ist nicht in die Berechnung der 
Haftungsquote einzubeziehen. Dies hat das Finanzgericht Münster mit in einem 
Verfahren über die Aussetzung der Vollziehung eines Haftungsbescheids 
ergangenem Beschluss entschieden. 

Sachverhalt 

Die Antragstellerin war alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin einer UG. 
Das Finanzamt behandelte Gehaltszahlungen der UG an die Antragstellerin als 
verdeckte Gewinnausschüttungen, was zu einer Erhöhung der 
Körperschaftsteuerfestsetzungen führte. Zwischenzeitlich wurde das 
Insolvenzverfahren über das Vermögen der UG eröffnet, woraufhin das 
Finanzamt die Antragstellerin nach § 69 Abgabenordnung (AO) für die 
rückständigen Steuerschulden der UG in Haftung nahm. 

Nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhob die Antragstellerin eine noch 
anhängige Klage gegen den Haftungsbescheid und beantragte für das 
Klageverfahren bei Gericht die Aussetzung der Vollziehung. Zur Begründung gab 
sie an, dass die UG eine Corona-Soforthilfe in Höhe von 9.000 € erhalten habe, 
die nicht für Steuerzahlungen zu verwenden gewesen sei. Von den im 
Haftungszeitraum getätigten Ausgaben seien ca. 2.300 € auf die Rückzahlung der 
Corona-Soforthilfe entfallen. 

Ferner habe sich die Antragstellerin durch die Aussetzung der 
Insolvenzantragspflicht während der Pandemie durch das COVInsAG auch vor 
einer Haftungsinanspruchnahme geschützt gefühlt. Ohne die unerwarteten 
Steuernachzahlungen aufgrund der verdeckten Gewinnausschüttungen hätte sie 
keinen Insolvenzantrag stellen müssen. 

Richterliche Entscheidung 

Der Antrag hatte teilweise Erfolg. 

Das Finanzgericht Münster hat zunächst ausgeführt, dass die Antragstellerin als 
Geschäftsführerin dem Grunde nach gemäß § 69 AO für die rückständigen 
Steuern der UG hafte. Nach dem Grundsatz der anteiligen Tilgung könne sie 
jedoch bei summarischer Betrachtung lediglich in Höhe von 35 % der 
rückständigen Steuern in Anspruch genommen werden. Es sei ernstlich 
zweifelhaft, bei der Berechnung der Haftungsquote die Rückzahlung der Corona-
Soforthilfe in die Gesamtverbindlichkeiten und in die bezahlten Verbindlichkeiten 
der UG einzubeziehen, da die Soforthilfe zweckgebunden und damit nicht 
pfändbar sei. Daraus ergebe sich, dass der Betrag auch nicht für alte 
Steuerschulden verwendet werden dürfe. Ohne Berücksichtigung des 
Rückzahlungsbetrages hätten der UG Mittel zur Verfügung gestanden, um ca. 35 
% der Gesamtverbindlichkeiten zu tilgen. 

Die Regelungen des COVInsAG stünden einer Haftungsinanspruchnahme der 
Antragstellerin nicht entgegen. Dieses Gesetz sei bereits nicht einschlägig, da die 
Insolvenzreife der UG nach eigenen Angaben der Antragstellerin nicht auf die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie, sondern auf die unerwarteten 
Steuerverbindlichkeiten aufgrund der verdeckten Gewinnausschüttungen 
zurückzuführen sei. Im Übrigen seien die Pflicht zur anteiligen Tilgung der 
Steuerschulden und die bei Verletzung dieser Pflicht drohende Haftung nach § 69 
AO nicht durch das COVInsAG ausgesetzt worden. 
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Weitere interessante News und 
Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht  
 
 
 

 

HIER 

 

ZUM SEMINAR 

ZUM SEMINAR 

ZUM SEMINAR 

Fundstelle 

Finanzgericht Münster, Beschluss vom 15. Oktober 2021 (9 V 2341/21 K), rkr.; 
siehe auch den Newsletter November 2021 des Finanzgerichts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminplaner 
  

Auf den Punkt gebracht: 

Steueränderungen 2021/2022 

(Saarbrücken) 

11.03., Webinar 

 

 

Auf den Punkt gebracht: 

Steueränderungen 2021/2022 

(Mannheim) 

15. und 17.03., Webinar 

 

 

Aktuelles zur Umsatzsteuer 2022 

15. und 31.03., Webinar 

 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 

 

VERANSTALTUNGSSUCHE 

 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://www.pwc-events.com/azu2022
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-saarbruecken
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-mannheim
https://www.pwc-events.com/azu2022
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-saarbruecken
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-mannheim
https://www.pwc-events.com/azu2022
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-saarbruecken
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-mannheim
https://www.pwc-events.com/azu2022
https://www.pwc-events.com/azu2022
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-saarbruecken
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-mannheim
https://www.pwc-events.com/azu2022
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-saarbruecken
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-saarbruecken
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-mannheim
https://www.pwc-events.com/azu2022
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-saarbruecken
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-mannheim
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-mannheim
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/9_V_2341_21_K_Beschluss_20211015.html
https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/archiv/newsletter_archiv/newsletter_2021/Newsletter_11_2021.pdf
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc-events.com/azu2022
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-saarbruecken
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-mannheim
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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E-MAIL SENDEN 

 

Noch Fragen? 
 

Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 

einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 

Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 

Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 

Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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